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§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 

1. Der Verein führt den Namen „Turn- und Sportverein Ehningen 1914 e.V.“  
 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Ehningen und ist in das Vereinsregister des Amtsge-
richts Stuttgart (Registernummer 240442) eingetragen. 

 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
4. Die Vereinsfarben sind blau/gelb. 

 
5. Der Verein ist Mitglied des württembergischen Landessportbundes. 

 
§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze 
 

1. Vereinszweck ist die Förderung des Sports. Dieser Satzungszweck wird insbe-
sondere verwirklicht durch: 

a. Die Vermittlung von mentalen und physischen Fähigkeiten zur Ausübung 
der einzelnen Sportarten. 

b. Das Anbieten und Durchführen von Übungs- beziehungsweise Trainings-
stunden und Lehrgängen für Mitglieder und Nichtmitglieder. 

c. Die Aus- und Fortbildung von Übungsleitern sowie die Organisation von Bil-
dungsangeboten für Mitglieder und Mitarbeiter. 

d. Das Training zur Vorbereitung der Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen 
und Sportreisen (Beispiel: Trainingslager). 

e. Die Durchführung von Sportveranstaltungen und Teilnahme an Wettkämp-
fen sowie die Wettkampfbetreuung durch Trainer und Übungsleiter. 

f. Die Beschaffung, Erhaltung und Pflege von Sportanlagen, Sportgeräten 
und Bauten. 

g. Die Durchführung von und/oder Mitwirkung bei sportlichen und/oder kultu-
rellen Veranstaltungen für Mitglieder und Interessenten bzw. die Mitwirkung 
bei solchen Veranstaltungen. 

h. Die Pflege und den Ausbau des Jugend-, Senioren- und Breitensports, ins-
besondere durch Werbung für den Sport, Kontaktaufnahme zu anderen Or-
ganisationen und Durchführung eines sportartübergreifenden Freizeitsport-
angebots. 

i. Die Einbeziehung insbesondere der Jugendlichen in die Vereinsarbeit zur 
Förderung der Persönlichkeitsbildung (Beispiel: soziales Verhalten, Team-
fähigkeit, Umweltbewusstsein, Bereitschaft zur Übernahme gesellschaftli-
cher Verantwortung). 

j. Die Planung, Organisation und Durchführung von Aufführungen aus dem 
Vereinssport zur Repräsentation in der Öffentlichkeit. 
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k. Ferner wird der satzungsgemäße Zweck durch Kooperation mit anderen 
steuerbegünstigten Vereinen insbesondere durch den gegenseitigen Aus-
tausch von Trainern und Übungsleitern, die Zurverfügungstellung von 
Sportflächen und die Kooperation im Verwaltungsbereich verwirklicht. 

 
2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 

3. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

 
4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer-

den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
 

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 
6. Der Verein ist politisch, konfessionell und ethnisch neutral. 

 
7. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Satzung auf die gleichzeitige 

Verwendung von geschlechtlichen Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personen-
bezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter 

 
§ 3 Kinderschutzkonzept 
 
Dem Verein liegen der Schutz und die Förderung der ihm und seinen Mitgliedern und 
Mitarbeiter anvertrauten Kinder sehr am Herzen. Er stellt es sich zur Aufgabe, sich für 
deren Integrität, körperliche und seelische Unversehrtheit sowie Selbstbestimmung ein-
zutreten. Er bekennt sich zu den Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und Jugend-
schutzes. 
 
§ 4 Vergütung der Vereinstätigkeit 
 

1. Die Organmitglieder des Vereins üben ihre Tätigkeit grundsätzlich ehrenamtlich 
aus. 
 

2. Bei Bedarf können diese Ämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkei-
ten entgeltlich gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach §3 Nr. 26a 
EStG (Ehrenamtspauschale) oder eine darüberhinausgehende angemessene Ver-
gütung ausgeübt werden.  
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3. Die Entscheidung über eine Vergütung der Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft 
grundsätzlich der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertrags-
beendigung. Die Entscheidung über eine Vergütung des Präsidiums/ Vorstands 
trifft ebenfalls der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertrags-
beendigung.  
 

4. Die Organmitglieder des Vereins können für Tätigkeiten für den Verein, die über 
die satzungsmäßigen Aufgaben hinausgehen, unbeschadet der Regelung in Abs. 
2, eine angemessene Vergütung erhalten (z.B. Übungsleiteraufwandsentschädi-
gung). 
 

5. Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer ange-
messenen Vergütung (z.B. Dienst- oder Werkleistungen) oder Aufwandsentschä-
digung (z.B. an nebenberufliche Übungsleiter) zu beauftragen. Maßgebend ist die 
Haushaltslage des Vereins.  
 

6. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäfts-
stelle ist das Präsidium ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglich-
keiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen.  
 

7. Die Organmitglieder und sonstige Beauftragte des Vereins, die ehrenamtlich für 
den Verein tätig werden, haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach 
§ 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein 
entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, 
Telefon usw. 
 

8. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 4 Wo-
chen nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur 
gewährt, wenn die Aufwendungen angemessen und üblich sind und mit Belegen 
und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, einzeln nachgewiesen werden.   
 

9. Vom Vorstand können per Beschluss, im Rahmen der steuerrechtlichen Möglich-
keiten, Grenzen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB fest-
gesetzt werden. 
 

10. Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom Vorstand er-
lassen und geändert wird. 

 
§ 5 Mitgliedschaft 
 

1. Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden. 
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2. Wählbar in eine Vereins- oder Abteilungsfunktion nach Maßgabe dieser Satzung 
sind nur natürliche Personen, die im Zeitpunkt der Wahl oder Bestellung die Mit-
gliedschaft im Verein wirksam erworben haben. 

 
§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft wird durch Abgabe eines unterschriebenen Aufnahmeantrags 
oder durch einen dafür vorgesehenen Online-Aufnahmeantrag an den Verein über 
die Geschäftsstelle beantragt. Die Mitgliedschaft gilt als anerkannt, wenn ein Mit-
glied des Präsidiums nach § 26 BGB den Aufnahmeantrag gegengezeichnet hat. 
Diese Mitgliedschaft wird dem Mitglied in Textform bestätigt. Bei Ablehnung des 
Antrages ist das Präsidium nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzu-
teilen. 
Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Ver-
treter. Die Unterschrift gilt gleichzeitig als Zustimmung zur Wahrnehmung von Mit-
gliederrechten und Pflichten. Die gesetzlichen Vertreter verpflichten sich damit zur 
Zahlung der Mitgliedsbeiträge bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Min-
derjährige volljährig wird.  

 
2. Ein Mitglied kann mehreren Abteilungen angehören. Eine Abteilungsmitgliedschaft 

bedarf auch der Mitgliedschaft im TSV Ehningen. 
 

3. Mit der Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied die Satzung und die Ord-
nungen des Vereins sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane. 

 
§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft eines Mitglieds endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der 
Austritt eines ordentlichen Mitglieds ist nur zum Ende eines Kalenderjahres mög-
lich. Die Austrittserklärung hat spätestens einen Monat vor Jahresende gegenüber 
der Geschäftsstelle in Textform zu erfolgen.  
 

2. Der Ausschluss eines ordentlichen Mitglieds kann durch den Vorstand beschlossen 
werden, wenn das Mitglied 

 
a. Die Bestimmungen der Satzung, Ordnungen oder die Interessen des Ver-

eins verletzt. 
b. Die Anordnungen oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt. 
c. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste 

gestrichen werden, wenn es trotz Mahnung in Textform mit der Zahlung des 
Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, 
nachdem seit der Absendung der Mahnung ein Monat verstrichen ist und 
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die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied 
in Textform mitzuteilen. 

 
3. Vor der Entscheidung über den Ausschluss hat der Vorstand dem Mitglied Gele-

genheit zu geben, sich mündlich oder in Textform zu äußern. Hierzu ist das Mit-
glied unter Einhaltung einer Frist von 10 Kalendertagen schriftlich oder in Textform 
aufzufordern. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen 
und dem Betroffenen mittels eingeschriebenen Briefs bekannt zu geben. Gegen 
den Ausschlussbeschluss steht dem Betroffenen ein Berufungsrecht an das Präsi-
dium zu. Bis zur Entscheidung des Präsidiums ruhen die Rechte des Mitglieds. 
 

4. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle An-
sprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus 
dem Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, blei-
ben unberührt. 
 

 
§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

1. Jedes Mitglied hat das Recht, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 
 

2. Jedes Mitglied über 16 Jahre hat das aktive und passive Wahlrecht. 
 

3. Die Ausübung der Mitgliederrechte kann nicht übertragen werden. Keine Stimm-
rechtsübertragung liegt aber vor, wenn ein gesetzlicher Vertreter für sein Kind un-
ter 16 Jahren abstimmt. 

 
4. Für die Mitglieder sind diese Satzung und die Ordnungen des Vereins sowie die 

Beschlüsse der Vereinsorgane verbindlich. Die Mitglieder sind verpflichtet, die 
Vereinsinteressen zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und 
dem Zweck des Vereins entgegensteht. 

 
5. Für Jugendliche und Kinder gilt zusätzlich die Jugendordnung. 

 
6. Das Stimmrecht ist persönlich auszuüben.  

 
7. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren per-

sönlichen Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu gehört insbesondere:  
 

a. Die Mitteilung von Anschriftenänderungen 
b. Änderung der E-Mail-Adresse. 
c. Änderungen der Bankverbindung. 
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d. Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen re-
levant sind.  
 

8. Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderli-
chen Änderungen nach Absatz 7 nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des Vereins 
und können diesem nicht entgegengehalten werden.  

 
§ 9 Beiträge und Dienstleistungen 
 

1. Die ordentlichen Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Die 
Höhe der Beiträge und der Aufnahmegebühren wird von der Delegiertenversamm-
lung festgesetzt. Neben dem Jahresbeitrag kann es im Einzelfall erforderlich sein, 
dass der Verein einen nicht vorhersehbaren größeren Finanzbedarf decken muss, 
der mit den regelmäßigen Jahresbeiträgen der Mitglieder nicht zu decken ist. (zum 
Beispiel Finanzierung eines Projektes, etc.). In diesem Fall kann die Delegierten-
versammlung die Erhebung einer einmaligen Umlage zu Lasten der Mitglieder be-
schließen. Der Beschluss ist mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen der Delegierten zu fassen. Der Antrag auf Erhebung der Umlage ist 
vom Vorstand zu begründen. Die Nichtvorhersehbarkeit des größeren Finanzbe-
darfs ist darzulegen. Die Höhe der Umlage, die das einzelne Mitglied als Einmal-
zahlung zu erbringen hat, darf den 6-fachen Jahresbeitrag nicht übersteigen.  

 
2. Die Abteilungen können zusätzliche Abteilungsbeiträge und Aufnahmegebühren, 

sowie Gebühren für Dienstleistungen erheben. Die Festlegung sowie deren Höhe 
müssen vom Vorstand genehmigt werden.  

 
3. Die Mitglieder sind verpflichtet, die zur Erhaltung bzw. Verbesserung der Vereins-

einrichtungen und -anlagen festgelegten Arbeitsstunden, im Falle der Nichtleis-
tung, die ersatzweise festgesetzten Stundenvergütungen zu erbringen. Die Anzahl 
der Arbeitsstunden und Stundenvergütung bestimmt die Delegiertenversammlung. 

 
4. Das Präsidium wird ermächtigt, einzelnen Mitgliedern auf deren Antrag hin die be-

stehenden und künftigen Beitragspflichten zu stunden, zu ermäßigen oder zu er-
lassen. Das Mitglied muss die Gründe für seinen Antrag gegenüber dem Präsi-
dium glaubhaft darlegen und im Einzelfall nachweisen.  

 
§ 10 Organe 
 
die Organe des Vereins sind: 
 

1. Der Vorstand und Präsidium nach § 26 BGB. 
2. Der Präsidiumsausschuss. 
3. Die Delegiertenversammlung. 
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4. Die Mitgliederversammlung. 
 
§ 11 Haftung der Organmitglieder und Vertreter 
 
Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der mit der Vertre-
tung beauftragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-
schränkt. Werden diese Personen von Dritten zur Haftung herangezogen, ohne dass 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so haben diese gegen den Verein einen An-
spruch auf Ersatz Ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf Freistellung 
von Ansprüchen Dritter. 
 
§ 12 Der Vorstand nach § 26 BGB und Präsidium 
 

1. Der Vorstand besteht aus 
a. dem Präsidium und 
b. den Abteilungsleitern des Vereins. 

 
2. Das Präsidium setzt sich zusammen aus 

a. dem Präsidenten und 
b. bis zu zwei Vizepräsidenten.  

 
Die Präsidiumsmitglieder sind einzelvertretungsberechtigt. 

 
3. Die Abteilungsleiter werden von den Abteilungen des Vereins gewählt und sind 

Kraft Amtes Mitglied des Vorstandes nach § 26 BGB. 
 

a. Abteilungsleiter Badminton 
b. Abteilungsleiter Breitensport 
c. Abteilungsleiter Fußball 
d. Abteilungsleiter Handball 
e. Abteilungsleiter Karate 
f. Abteilungsleiter Ringen 
g. Abteilungsleiter Schwimmen 

 
Die Abteilungsleiter können den Verein nur jeweils zu zweit vertreten (Vier-Augen-Prin-
zip). 
Im Innenverhältnis dürfen die Abteilungsleiter nur dann den Verein gemeinschaftlich nach 
außen vertreten, wenn die Präsidiumsmitglieder an der Wahrnehmung ihres Amtes ver-
hindert sind. 
 
Scheidet ein Präsidiumsmitglied während der laufenden Amtsperiode, gleich aus wel-
chem Grund aus, so können die übrigen Vorstandsmitglieder ein kommissarisches Präsi-
diumsmitglied berufen. 



 

                      ￼ Änderungsstand: 3. Juli 2025 Datei: 00_Satzung des TSV Ehningen 1914 20032025 final 

SATZUNG 
des TSV Ehningen 1914 e.V. 
 

O

L

L

E

Y

B

A

L

L

TSV EHNINGEN
E

N

N

I

S

F

U

S

 

B

A

L

L

A

N

D

B

A

L

L

B

A

D

M

I   

 

T

O

N

K

A

R

A

T R

N

G

E

N

T

A

N

Z

E

Y

M

A

S

T

I

K

S

C

H

W

I

M

M

N

B

R

E

I

T

E

S

P

O

R

T

 

Seite: 10/23 

Diese Berufung ist auf die restliche Amtszeit der laufenden Amtsperiode beschränkt und 
wird mit der nächstfolgenden regulären Wahl durch die Delegiertenversammlung hinfäl-
lig. 
 

4. Das Präsidium ist für folgende Vereinsangelegenheiten zuständig: 
 

a. Repräsentation des Vereins nach innen und außen. 
b. Koordination und Festlegung der Aufgabenverteilung im Vorstand. 
c. Erstellung von Richtlinien für die Arbeit des Vorstands und der weiteren 

Organe und Gremien des Vereins. 
d. Geschäftsführungsangelegenheiten des Hauptvereins. 
e. Organisationsentscheidungen des Hauptvereins. 
f. Geschäftsführungsentscheidungen, die den Betrieb und die Verwaltung 

des Vereinsheims und der Geschäftsstelle betreffen, einschließlich ver-
traglicher und personeller Entscheidungen. 

g. Das Präsidium wird von der Delegiertenversammlung ermächtigt, even-
tuelle redaktionelle Änderungen oder Klarstellungen am Satzungstext 
sowie Änderungsvorgaben, die sich im Rahmen des Eintragungsverfah-
rens beim Registergericht oder seitens des Finanzamtes ergeben, in ei-
gener Verantwortung - ohne erneute Beschlussfassung der Delegier-
tenversammlung nach vorheriger Zustimmung des Vorstandes - vorzu-
nehmen. Die Änderungen sind der Delegiertenversammlung in der 
nächstfolgenden Delegiertenversammlung zur Kenntnis zu geben.  

 
Ferner ist das Präsidium für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 
durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 
 
In der Geschäftsführung wird das Präsidium durch einen Präsidiumsausschuss unter-
stützt. 
 

5. Der Vorstand ist für folgende Vereinsangelegenheiten zuständig: 
 

a. Beschlussfassung über Erlass, Änderung und Aufhebung von Vereins-
ordnungen. 

b. Beschlussfassung über Ordnungsmaßnahmen. 
c. Beschlussfassung über die Neugründung oder Aufnahme von neuen 

Abteilungen sowie über die Zusammenlegung, Auflösung und Ausglie-
derung von Abteilungen. 

d. Beschlussfassung über die Aufnahme von juristischen Personen als Mit-
glieder des Vereins. 
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6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte aller satzungsmäßi-
gen Mitglieder anwesend sind. Schriftlich oder in Textform benannte Vertreter 
der Abteilungsleiter haben ein den Vorständen gleichgestelltes Stimmrecht. 

 
7. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen der Mitglieder gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
werden dabei nicht berücksichtigt. 
Vorstandssitzungen finden in der Regel in Präsenz statt. 
Ein Vorstandsbeschluss kann auch im Umlaufverfahren per E-Mail, per Tele-
fonkonferenz oder per sonstigen elektronischen Kommunikationsmittel gefasst 
werden, wenn mehr als die Hälfte der im Amt befindlichen Mitglieder des Vor-
stands teilnehmen, gleiches gilt auch für Beschlussfassungen des Präsidiums. 
Über die Beschlüsse des Präsidiums und des Vorstands ist ein Protokoll zu 
führen, das vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeich-
nen ist. 

 
8. Die Mitglieder des Präsidiumsausschusses können bei Bedarf mit beratender 

Stimme an den Vorstandsitzungen teilnehmen. 
 

9. Im Innenverhältnis des Vereins ist das Präsidium das allein zuständige Ge-
schäftsführungsorgan des Vereins in Personalangelegenheiten. Dies betrifft 
auch die Personalangelegenheiten der Abteilungen. Personalangelegenheiten 
betreffen alle Haupt- und nebenberuflichen Arbeitnehmer des Vereins, Hono-
rarkräfte und Werkverträge. Erfasst davon sind vor allem auch Verträge mit 
Trainern, Übungsleitern (auch ehrenamtliche) sowie mit Sportlern. Personal-
maßnahmen – auch der Abteilungen – stehen stets unter Haushaltsvorbehalt. 
Personalmaßnahmen, die die Abteilungen betreffen, werden unter Beteiligung 
der Abteilungen vom Präsidium entschieden. 

 
10. Der Vorstand kann bei Bedarf im Einzelfall, befristet oder projektbezogen, be-

sondere Vertreter nach § 30 BGB bestellen. 
 
§ 13 Präsidiumsausschuss 
 

1. Das Präsidium wird in seiner Arbeit durch einen Präsidiumsausschuss unter-
stützt, der sich zusammensetzt aus: 

 
a. den Mitgliedern des Präsidiums 
b. dem Schatzmeister 
c. dem Schriftführer 
d. dem Jugendleiter 
e. dem Referenten für Öffentlichkeitsarbeit 
f. bis zu fünf Beisitzern. 
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2. Die Mitglieder des Präsidiumsausschusses werden durch die Delegiertenver-

sammlung gewählt.  
 

3. Der Präsidiumsausschuss unterstützt das Präsidium bei der Erledigung der 
Amtsgeschäfte. Dazu gehören die Organisation und die sachlichen und finanzi-
ellen Angelegenheiten des Hauptvereins, des Vereinsheimes und die Koordi-
nation der Geschäftsstelle.  

 
§ 14 Delegiertenversammlung 
 

1. Durchführung der Delegiertenversammlung 
Die Delegiertenversammlung kann entweder real, in hybrider Form oder virtu-
ell erfolgen. Das Präsidium entscheidet hierüber nach freiem Ermessen und 
teilt dies in der Einladung mit. Virtuelle Delegiertenversammlung bzw. hybride 
Delegiertenversammlungen finden in einem nur für die berechtigten Teilneh-
mer zugänglichen Chatroom oder Videokonferenzraum bzw. einem anderen 
geeigneten System statt. Die Teilnehmer müssen sich dazu über gesonderte 
Zugangsdaten anmelden. Die Zugangsdaten sind jeweils nur für die jeweilige 
Delegiertenversammlung gültig. Die teilnahmeberechtigten Personen, die ihre 
E-Mail-Adresse beim Verein hinterlegt haben, erhalten die Zugangsdaten per 
E-Mail, die Übrigen erhalten die Zugangsdaten per Brief. Ausreichend ist eine 
Versendung der Zugangsdaten drei Tage vor der Delegiertenversammlung an 
die dem Verein zuletzt bekannte E-Mail-Adresse bzw. eine Woche vor der De-
legiertenversammlung an die zuletzt mitgeteilte Postanschrift. Die Empfänger 
sind verpflichtet, die Zugangsdaten geheim zu halten. Eine Weitergabe an 
dritte Personen ist nicht zulässig. 

 
2. Ordentliche Delegiertenversammlung 

die ordentliche Delegiertenversammlung findet jährlich, möglichst im ersten 
Halbjahr des Geschäftsjahres statt. Der Termin für die Delegiertenversamm-
lung ist im Mitteilungsblatt der Gemeinde Ehningen und auf der Homepage 
des Vereins (https://tsv-ehningen.de) spätestens 8 Wochen vor der Delegier-
tenversammlung mit der vorläufigen Tagesordnung bekanntzugeben. Die De-
legiertenversammlung ist vom Präsidenten oder einem nach § 26 BGB be-
nanntem Vertreter des Präsidiums anzukündigen. 

 
a. Delegierte sind alle Ehrenmitglieder, alle Abteilungsleiter, alle Mitglieder 

des Präsidiumsausschusses und die gewählten Delegierten aus den Abtei-
lungen. Diese werden in den Hauptversammlungen der Abteilungen ge-
wählt. Jedes Mitglied kann nur für eine Abteilung gewählt werden. 
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b. Maßgeblich sind die Mitgliederzahlen zum 31.12. des vorherigen Kalender-
jahres. Die Geschäftsstelle teilt bis zum 31.01. den Abteilungen ihre Mitglie-
derzahlen Stand 31.12. des Vorjahres mit. Die Delegierten sind bis zur 
nächsten Hauptversammlung der Abteilungen gewählt. Für verhinderte/ 
ausgeschiedene Delegierte entsenden die Abteilungen gewählte Ersatzde-
legierte in entsprechender Anzahl. 

 
c. Die Delegiertenanzahl einer Abteilung ist folgendermaßen zu ermitteln: 

 
Alle Mitglieder einer Abteilung werden 1/1 berücksichtigt.  
Zur Ermittlung der Delegierten einer Abteilung sind 4 Teil-Bereiche mit je einem dazuge-
hörigen Verteilerschlüssel (Teiler 1-4) festgelegt.  
 

1. Teilbereich: Der Bereich von 0-500 Mitgliedern erhält den Teiler je 40 Mitglieder 
2. Teilbereich: Der Bereich von 501-1000 Mitgliedern erhält den Teiler je 80 Mitglieder 
3. Teilbereich: Der Bereich von 1001-1500 Mitgliedern erhält den Teiler je 160 Mitglieder 
4. Teilbereich: Der Bereich von >1500 Mitgliedern erhält den Teiler je 320 Mitglieder 
 
Die Ergebnisse aus den Teilbereichen 1-4 werden addiert. Ist die Berechnung aus einem 
Teilbereich <=0 wird das Ergebnis aus diesem Teilbereich nicht berücksichtigt. Hat das 
Ergebnis aus der Addition der Teilbereiche 1-4 eine Nachkommstelle > 0 wird das Ergeb-
nis aufgerundet. 
 
Beispiel: Eine Abteilung hat 691 Mitglieder.  
 
Aus Teilbereich 1 ergibt sich: T1= 500 Mitglieder / 40 = 12,5  
Aus Teilbereich 2 ergibt sich: T2= 691 Mitglieder – 500 Mitglieder = 191 Mitglieder / 80 = 2,38  
Aus Teilbereich 3 nicht berücksichtigt da Ergebnis für Teilbereich T3 <=0  
Aus Teilbereich 4 nicht berücksichtigt da Ergebnis für Teilbereich T4 <=0 
 
 T1 + T2 + T3 + T4 = DL auf ganze Zahl aufgerundet -> 12,5 + 2,38 = 14,88= 15 
 
Die Abteilung wählt 15 Delegierte 
 

d. Anträge zur Delegiertenversammlung können von jedem Mitglied gestellt 
werden. Sie müssen spätestens 6 Wochen vor der Delegiertenversamm-
lung in Textform und mit Begründung beim Vorstand des Vereins einge-
reicht werden. 

 
e. Die endgültige Tagesordnung mit allen Anträgen wird vom Präsidium fest-

gelegt und den Abteilungen vier Wochen vor der Delegiertenversammlung 
in Textform im Mitteilungsblatt der Gemeinde Ehningen und auf der Ver-
einshomepage (https://tsv-ehningen.de) bekanntgegeben. Dies erfolgt 
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durch den Präsidenten oder einem nach § 26 BGB benannten Vertreter des 
Präsidiums. Damit ist die Delegiertenversammlung offiziell einberufen. 

 
f. Nach Bekanntgabe der endgültigen Tagesordnung können im Ausnahme-

fall noch Dringlichkeitsanträge beim Präsidium bis acht Werktage vor der 
Delegiertenversammlung in Textform mit Begründung eingereicht werden. 
Als Dringlichkeitsanträge sind nur solche Anträge zulässig, die innerhalb 
der o.a. Fristen nachweisbar nicht eingereicht werden konnten und der Sa-
che nach für den Verein von so herausragender Bedeutung sind, dass sie 
in die Tagesordnung der Delegiertenversammlung aufzunehmen sind. Das 
Präsidium muss diese Anträge sofort auf der Vereinshomepage (https://tsv-
ehningen.de) bekanntgeben. Ferner ist erforderlich, dass die anwesenden 
Delegierten den Antrag mit einer 2/3 Mehrheit in die Tagesordnung aufneh-
men. Anträge auf Satzungsänderung können nicht per Dringlichkeitsantrag 
gestellt werden.  

 
g. Die Beschlüsse der Delegiertenversammlung werden mit einfacher Mehr-

heit gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mit-
gezählt. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Für Satzungsänderungen 
ist eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen der Delegierten 
erforderlich. Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn 2/3 der 
gewählten Delegierten anwesend sind. Die Wahlen werden grundsätzlich 
offen durchgeführt. Sie müssen jedoch bei zwei oder mehr vorliegenden 
Wahlvorschlägen oder auf Antrag von mindestens 1/3 der abgegeben gülti-
gen Stimmen der Delegierten geheim durchgeführt werden. 

 
h. Über den Verlauf der Delegiertenversammlung insbesondere ihrer Be-

schlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Schriftführer des Präsidiums-
ausschusses und vom Präsidenten zu unterzeichnen ist. Die Berichte der 
Abteilungen und der Vereinsjugend sind in schriftlicher Form dem Schrift-
führer vorzulegen. 
 

3. Außerordentliche Delegiertenversammlung: Sie findet statt 
 
a. Wenn das Präsidium oder der Vorstand nach § 26 BGB die Einberufung mit 

Rücksicht auf die Lage des Vereins oder mit Rücksicht auf außerordentliche 
Ereignisse für erforderlich hält. 

b. Wenn dies von mindestens ¼ der gewählten Delegierten gefordert wird. 
c. Wenn die Einberufung von mindestens ¾ der Mitglieder des Vorstandes in 

einer Sitzung beschlossen wird. 
 

4. Aufgaben der Delegiertenversammlung: 
 

https://tsv-ehningen.de/
https://tsv-ehningen.de/
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a. Die Entlastung des Vorstandes und des Präsidiumsausschusses. 
b. Die Wahl des Präsidiums, und des Präsidiumsausschusses nach Maßgabe 

des rollierenden Wahlsystems auf die Dauer von 2 Jahren. Das rollierende 
Wahlsystem läuft wie folgt ab: 

 
im ersten Jahr (ungerade Jahreszahl) werden gewählt: 

i. Der Präsident 
ii. Der Schatzmeister 
iii. Der erste, dritte und fünfte Beisitzer 

 
Im zweiten Jahr (gerade Jahreszahl) werden gewählt: 

iv. Der Vizepräsident und der 2. Vizepräsident 
v. Der Schriftführer 
vi. Der Referent für Öffentlichkeitsarbeit 
vii. Der zweite und vierte Beisitzer 

 
Sie bleiben auch nach ihrer jeweiligen Amtszeit so lange weiter im Amt, bis ein Nachfol-
ger gewählt worden ist. 
 

c. Die Wahl von zwei Kassenprüfern für die Dauer von einem Jahr. Bei Weg-
fall eines Kassenprüfers während des Geschäftsjahres erfolgt Nachwahl 
durch den Vorstand. 

 
d. Beschlussfassung über Satzungsänderungen. 

 
5. Stimmrecht in der Delegiertenversammlung 

Das Stimmrecht in der Delegiertenversammlung wird von den gewählten Delegier-
ten, den Mitgliedern des Vorstandes und den Ehrenmitgliedern sowie den gewähl-
ten Mitgliedern des Präsidiumsausschusses wahrgenommen. 

 
6. Anwesenheit für weitere Mitglieder 

Mitglieder haben in jedem Fall das Recht an der Delegiertenversammlung teilzu-
nehmen. Sie haben aber dort kein Stimmrecht. 

 
§ 15 Ehrenmitglieder 

 
Zu Ehrenmitgliedern können ernannt werden: 
 
1. Mitglieder, die das 65.Lebensjahr erreicht und mindestens 50 Jahre dem TSV 

Ehningen angehört haben sowie für ihre ehrenamtliche Tätigkeit mit der goldenen 
Funktionärsehrennadel ausgezeichnet wurden. 
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2. Mitglieder und Personen, die sich um den Verein und / oder um den Sport im All-
gemeinen besonders verdient gemacht haben. 

 

§ 16 Mitgliederversammlung 
 

1. Aufgaben: Die Mitgliederversammlung entscheidet über: 
a. die Auflösung des Vereins 
b. eine Änderung des Vereinszwecks 
c. eine Änderung seines Namens. 

 
2. Beschlussfassung: Stimmberechtigt sind alle Mitglieder und die Ehrenmitglieder. 

Eine Mehrheit von ¾ der an der Mitgliederversammlung abgegebenen gültigen 
Stimmen der Mitglieder ist erforderlich. 

 
3. Für die Auflösung gilt § 24. 

 
4. Einberufung und Verfahren:  

a. Die Mitgliederversammlung kann entweder real, in hybrider Form oder virtu-
ell erfolgen. Das Präsidium entscheidet hierüber nach freiem Ermessen und 
teilt dies in der Einladung mit. Virtuelle Mitgliederversammlungen bzw. hyb-
ride Mitgliederversammlungen finden in einem nur für die berechtigten Teil-
nehmer zugänglichen Chatroom oder Videokonferenzraum bzw. einem an-
deren geeigneten System statt. Die Teilnehmer müssen sich dazu über ge-
sonderte Zugangsdaten anmelden. Die Zugangsdaten sind jeweils nur für 
die jeweilige Mitgliederversammlung gültig. Die teilnahmeberechtigten Per-
sonen, die ihre E-Mail-Adresse beim Verein hinterlegt haben, erhalten die 
Zugangsdaten per E-Mail, die Übrigen erhalten die Zugangsdaten per Brief. 
Ausreichend ist eine Versendung der Zugangsdaten drei Tage vor der Mit-
gliederversammlung an die dem Verein zuletzt bekannte E-Mail-Adresse 
bzw. eine Woche vor der Mitgliederversammlung an die zuletzt mitgeteilte 
Postanschrift. Die Empfänger sind verpflichtet, die Zugangsdaten geheim 
zu halten. Eine Weitergabe an dritte Personen ist nicht zulässig 

b. Die Einberufung zu einer Mitgliederversammlung hat mindestens vier Wo-
chen vorher durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Ehningen sowie mit schriftlicher Einladung an alle Mitglieder zu erfolgen. 
Zusammen mit der Einberufung ist die Tagesordnung anzugeben. 

c. Die Einberufung erfolgt durch das Präsidium. 
d. Eine Mitgliederversammlung hat außer der Einberufung durch das Präsi-

dium auch dann stattzufinden, wenn die Einberufung von mindestens 10% 
der Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zweckes und der 
Gründe gefordert wird. 
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e. Über den Verlauf der Mitgliederversammlung, insbesondere deren Be-
schlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Schriftführer und vom Präsi-
denten zu unterzeichnen ist. 

 
§ 17 Abteilungen 
 

1. Die Durchführung des Sportbetriebs ist Aufgabe der einzelnen Abteilungen. Sie 
gehören dem für sie zuständigen Fachverband an. Die Gründung, Zusammenle-
gung und Auflösung von Abteilungen wird im Bedarfsfall vom Präsidium vorge-
schlagen und durch Beschluss des Vorstandes genehmigt.  

 
2. Jede Abteilung wird von einer Abteilungsleitung geleitet, die sich zusammensetzt 

aus: 
a. einem Abteilungsleiter 
b. dessen Stellvertreter 
c. dem Abteilungskassier  
d. Wenn möglich sollte ein Vertreter der Jugend bestimmt werden. Er vertritt 

insbesondere die Interessen der Abteilungsjugend. 
 

3. Die Abteilungsleitung und insbesondere der Abteilungsleiter als Vorstandsmitglied 
nach § 26 BGB ist verantwortlich für den Sportbetrieb und für die Finanzen der 
Abteilung. Der Abteilungsleiter vertritt die Abteilung nach innen und außen mit ei-
nem Präsidiumsmitglied und ist in das Vereinsregister eingetragen. Beschlüsse 
der Abteilungen wie zum Beispiel Wahlen sind zu protokollieren und vom Abtei-
lungsleiter und Protokollführer der Abteilung zu unterzeichnen. 
 

4. Im Rahmen des Abteilungshaushalts handeln und verwalten sich die Abteilungen 
selbstständig und sind eigenverantwortlich in der Durchführung des Abteilungsbe-
triebs und für die damit zusammenhängenden Aufgaben. Sie verwalten Ihren Etat 
nach Maßgabe der Entscheidungen des Präsidiums und des Vorstands. 

 
5. Der Abteilungsleiter ist im Innenverhältnis befugt bis zu einem Gegenstandswert 

von 2.500 Euro je Rechtsgeschäft Verträge zu Lasten des Abteilungsetats in allei-
niger Zuständigkeit abzuschließen, ohne das Präsidium des Vereins zu beteiligen. 
Ausgenommen davon sind Verträge in Personalangelegenheiten, die dem Präsi-
dium vorbehalten sind. 

 
6. Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden. 

 
7. Bei Bedarf kann die Abteilungsleitung in der Geschäftsführung durch einen Abtei-

lungsausschuss unterstützt werden über dessen Zusammensetzung die Abtei-
lungsversammlung entscheidet. 
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8. Einzelheiten des Abteilungsbetriebs und – Lebens können die Abteilungen in einer 
Abteilungsordnung regeln, die vom Vorstand genehmigt werden muss und dieser 
Satzung nicht widersprechen darf. Insbesondere können Abteilungsversammlun-
gen in hybrider Form oder online durchgeführt werden. Die Abteilungsversamm-
lung kann auch im Rahmen eines Umlaufverfahrens Beschlüsse fassen, wenn alle 
Mitglieder in Textform beteiligt wurden. Hierfür teilt die Abteilungsleitung die ent-
sprechende Beschlussvorlage jedem Mitglied in Textform mit. Zusammen mit die-
ser Mitteilung bestimmt die Abteilungsleitung die Frist, innerhalb welcher die 
Stimmabgabe möglich ist und in welcher Form dies zu erfolgen hat. Der Beschluss 
ist mit der Mehrheit der frist- und formgerecht abgegebenen Stimmen gefasst, 
wenn die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben. 
 

9. Genehmigt der Vorstand die Auflösung einer Abteilung oder gründet eine Abtei-
lung einen eigenen Verein, so verbleibt das gesamte bisherige Abteilungsvermö-
gen Vermögen des Gesamtvereins. 

 
10. Soweit Abteilungen oder deren Organe und Organmitglieder und das jeweilige Mit-

glied gegen Regelungen der Satzung verstoßen und der Verein deshalb Aufwen-
dungen hat, sind diese verpflichtet, dem Verein die Aufwendungen zu erstatten. 
Dies gilt auch bei Schäden, die eine Abteilung zu Lasten des Hauptvereins zu ver-
antworten hat.  

 
11. Das Präsidium ist befugt, eine kommissarische Abteilungsleitung einzusetzen, 

wenn: 
a. Die Abteilung keine Abteilungsleitung wählt oder eine Bestellung nicht mög-

lich ist. 
b. Die Abteilungsleitung oder einzelne Mitglieder der Abteilungsleitung in gro-

ber Weise beharrlich gegen die Satzung verstößt. 
c. Die Abteilung den Sportbetrieb nicht mehr finanzieren kann. 

 
12. Diese kommissarische Abteilungsleitung wird aus Mitgliedern des Vorstands gebil-

det. Die Festlegung dazu erfolgt in der Vorstandssitzung.  
 
§ 18 Ordnungen 

 
1. Der Verein gibt sich zur Regelung der internen Abläufe des Vereinslebens Ver-

einsordnungen. 
 

2. Alle Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzungen und werden daher 
nicht in das Vereinsregister eingetragen. Die Vereinsordnungen dürfen der Sat-
zung nicht widersprechen.  
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3. Für Erlass, Änderung und Aufhebung einer Vereinsordnung ist grundsätzlich der 
Vorstand zuständig sofern nicht an anderer Stelle in dieser Satzung eine abwei-
chende Regelung getroffen wird. 

 
4. Vereinsordnungen können bei Bedarf für folgende Bereiche und Aufgabengebiete 

erlassen werden.  
Geschäftsordnungen für die Organe des Vereins,  
 

• Finanzordnung,  

• Beitragsordnung,  

• Ehrungsordnung,  

• Jugendordnung,  

• Abteilungsordnungen 
 

5. Zu Ihrer Wirksamkeit müssen die Vereinsordnungen den Adressaten der jeweili-
gen Vereinsordnung, insbesondere den Mitgliedern des Vereins, bekannt gegeben 
werden. Dies geschieht in Texform. Gleiches gilt für Änderungen und Aufhebun-
gen. 

 
§ 19 Ordnungsmaßnahmen 
 
Unbeschadet der in § 7 vorgesehenen Ausschlussregelungen kann der Vorstand weitere 
Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder erlassen, die sich satzungswidrig verhalten oder 
das Ansehen des Vereins oder einer seiner Abteilungen verletzen oder gegen die Inte-
ressen des Vereins oder einer seiner Abteilungen verstoßen. Im Einzelnen kann er dabei 
folgende Maßnahmen treffen: 
 

1. Förmlicher Verweis. 
2. Aberkennung des passiven Wahlrechts auf höchstens 2 Jahre. 
3. Geldbuße bis 250 Euro. 
4. Hausverbot für vereinseigene Einrichtungen und Veranstaltungen des Vereins. 
5. Ausschluss vom Trainings- und Spielbetrieb. 

 
Bei groben und nachhaltigen Verstößen kann das Mitglied aus dem Verein ausgeschlos-
sen werden. 
Die Maßnahmen 1-5 können nebeneinander verhängt werden. 
 
Vor der Entscheidung über Ordnungsmaßnahmen hat der Vorstand dem Mitglied Gele-
genheit zu geben, sich mündlich oder in Textform zu äußern. Hierzu ist das Mitglied unter 
Einhaltung einer Frist von 10 Kalendertagen in Textform aufzufordern. Die Entscheidung 
über die Ordnungsmaßnahmen ist schriftlich zu begründen und dem Betroffenen in Text-
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form bekannt zu geben. Gegen die Ordnungsmaßnahmen steht dem Betroffenen ein Be-
rufungsrecht an den Vorstand zu. Durch das Berufungsrecht tritt keine aufschiebende 
Wirkung ein. 
 
§ 20 Vereinsbeschlüsse 
 
Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit oder der Anfechtung von Beschlüssen des Ver-
eins und seiner Organe können nur binnen einer Frist von einem Monat ab Beschlussfas-
sung gerichtlich geltend gemacht wer-den. 
 
Berechtigt zur Anfechtung ist jedes vom Vereinsbeschluss betroffene Vereins- oder Or-
ganmitglied. 

 
 
§ 21 Datenschutz 
 
Personenbezogene Daten der Mitglieder werden gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz 
verwendet. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beach-
tung der gesetzlichen Bestimmungen des BDSG personenbezogene Daten über persön-
liche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein oder bei einem vom Verein be-
auftragten Dienstleister gespeichert, übermittelt und verändert.  
 
Jeder Betroffene hat das Recht auf:  

o Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
o Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
o Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 
o Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 
o Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO, 
o Widerspruch nach Artikel 21 DS-GVO, 
o Beschwerde nach Art. 13 Abs. 2 lit. d DSGVO und Art. 77 DSGVO i. V. m. § 19 

BDSG. 
Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern des Vereins oder sonst für den Verein 
Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu ändern und als dem zu 
der jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, 
Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 
Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus 
dem Verein hinaus.  
 
§ 22 Datenschutzrichtlinie 
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1. Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder und 
Mitarbeiter durch den Verein erfolgt nur, soweit dies zur Erfüllung des Satzungs-
zwecks erforderlich ist oder eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen vor-
liegt.  
 

2. Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen 
der Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdaten-
schutzgesetzes. 
 

3. Zur weiteren Ausgestaltung und zu den Einzelheiten der Datenerhebung- und 
Verwendung erlässt der Verein eine Datenschutzrichtlinie, die auf Vorschlag des 
Vorstands durch die Delegiertenversammlung beschlossen wird. 

 
§ 23 Datenschutzbeauftragter  
 

1. Zur Sicherstellung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutzgrund-
verordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) benennt der Vorstand 
einen Datenschutzbeauftragten. Die Amtszeit des Datenschutzbeauftragten ist 
unbefristet. 
 

2. Der Datenschutzbeauftragte darf nicht einem anderen Organ des Vereins und 
seiner Abteilungen angehören und ist in seiner Funktion unmittelbar dem Vor-
stand unterstellt. Der Datenschutzbeauftragte unterliegt im Rahmen seiner Tätig-
keit keinen Weisungen eines Vereinsorgans. 
 

3. Der Vorstand ist ermächtigt, auch einen externen Dritten mit der Aufgabe des Da-
tenschutzbeauftragten zu beauftragen. 
 

4. Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten des Vereins ergeben sich aus der 
EU-Datenschutzgrundverordnung und dem BDSG. Über seine Tätigkeit wird der 
Vorstand regelmäßig schriftlich unterrichtet. Der Datenschutzbeauftragte schlägt 
dem Vorstand erforderliche rechtliche und organisatorische Maßnahmen im Be-
reich des Datenschutzes und der Datensicherheit vor. 

 
§ 24 Veröffentlichung von Mitgliederdaten 
 

1. Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens insbesondere die 
Ergebnisse von Turnieren sowie Feierlichkeiten in der Vereinszeitschrift sowie im 
Internet bekannt. Dabei können personenbezogenen Mitgliederdaten veröffentlicht 
werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit dem Vorstand gegenüber Einwände 
gegen eine solche Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unter-
bleibt für dieses Mitglied eine weitere Veröffentlichung mit Ausnahme von Ergeb-
nissen aus Spielen und Turnierergebnissen. 



 

                      ￼ Änderungsstand: 3. Juli 2025 Datei: 00_Satzung des TSV Ehningen 1914 20032025 final 

SATZUNG 
des TSV Ehningen 1914 e.V. 
 

O

L

L

E

Y

B

A

L

L

TSV EHNINGEN
E

N

N

I

S

F

U

S

 

B

A

L

L

A

N

D

B

A

L

L

B

A

D

M

I   

 

T

O

N

K

A

R

A

T R

N

G

E

N

T

A

N

Z

E

Y

M

A

S

T

I

K

S

C

H

W

I

M

M

N

B

R

E

I

T

E

S

P

O

R

T

 

Seite: 22/23 

 
2. Die Mitglieder des Vereins willigen hiermit durch den Beitritt zum Verein darin ein, 

dass Fotos, Videoaufnahmen etc. von ihrer Person, die im Zusammenhang mit 
Maßnahmen und Veranstaltungen des Vereins entstehen, zu satzungsmäßigen 
Zwecken des Vereins verwendet und verbreitet werden, ohne dass für die Mitglie-
der dadurch Ansprüche entstehen. 

 
3. Der Verein informiert die Tagespresse über Turnierergebnisse und besondere Er-

eignisse. Solche Informationen werden überdies auf der Internetseite des Vereins 
und der Abteilungen gemäß der vom Mitglied unterzeichneten Einwilligungserklä-
rung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet veröffentlicht.  

 
4. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Präsidium Einwände gegen 

eine solche Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben bezie-
hungsweise seine erteilte Einwilligung in die Veröffentlichung im Internet widerru-
fen. Im Falle eines Einwandes beziehungsweise Widerrufs unterbleiben weitere 
Veröffentlichungen zu seiner Person. Personenbezogenen Daten des widerrufen-
den Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt. Der Verein be-
nachrichtigt die Verbände, denen der Verein angehört, über den Einwand bezie-
hungsweise Widerruf des Mitglieds. 
 

§ 25 Auflösung 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen, von einem Drittel der gesamten 
Mitgliedschaft oder vom Präsidium beantragten und zu diesem Zweck mit einer Frist von 
4 Wochen einberufenen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von ¾ der Mitglieder 
beschlossen werden.  
Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an die Gemeinde Ehningen, die es ausschließlich und unmittelbar für ge-
meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke innerhalb des Gemeindegebiets zu ver-
wenden hat. 
 
§ 26 Haftung des Vereins 
 
Ehrenamtlich Tätige haften für Schäden gegenüber den Mitgliedern und gegenüber dem 
Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit.  
Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig verur-
sachte Schäden oder Verluste, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei der Be-
nutzung von Anlagen und Einrichtungen und Geräten des Vereins oder bei Vereinsveran-
staltungen erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch die Versicherungen 
des Vereins gedeckt sind. 
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§ 27 Inkrafttreten 
 
Diese geänderte Satzung wurde bei der Delegiertenversammlung am 27. Juni 2025 be-
schlossen und ersetzt die bisherige Satzung vom 07.Dezember 2023. 
Sie tritt mit der Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. 
 
Ehningen, den 27. Juni 2025 
 
Der Präsident 
 


